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RS OGH 1977/1/18 5Ob910/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1977

Norm

ABGB §335 A

ABGB §949: ABGB §1041 A6

ABGB §1041 C1

ABGB §1295 Ic

Rechtssatz

Es ist miteinander unvereinbar, einerseits den Anspruch auf Wiedererwerb einer Eigentumswohnung durch

Beanspruchung des Interesses, des Geldersatzes hiefür, aufzugeben und andererseits auch noch Ansprüche auf Ersatz

der aus der Wohnung erzielbaren Mietzins, die Eigentum an der Wohnung bzw nicht erfüllte, aber noch nicht

aufgegebene Ansprüche hierauf voraussetzen, geltend zu machen.
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